
 

 

Vereinbarung über das Zusammenleben  
in den Einrichtungen der Fachinstitute Blauschek 

 

I. Gemeinschaft 

§ 1: 
Alle Mädchen und Jungen in den Fachinstituten Blauschek haben ihrem Alter 

entsprechend die gleichen Rechte.  

§ 2: 
Das Leben in der Gemeinschaft ist geprägt von gegenseitiger Rücksichtnahme. 

§ 3: 
Jegliche Form von Gewalt oder Mobbing wird nicht akzeptiert. 

§ 4: 
Das Leben in der Gemeinschaft erfordert deine Beteiligung am Gruppenalltag. 

 
II.  Gesundheit 

§ 5: 
Deine körperliche und seelische Entwicklung zählt zu unseren wichtigsten Aufgaben, 

deshalb unterstützen oder begleiten wir dich bei: 

-Arzt oder Therapiebesuchen,  
-gesunder ausgewogener Ernährung, 

-regelmäßiger und gründlicher Hygiene. 

§ 6: 
Wir vereinbaren mit dir Schlafenszeiten. 

§ 7: 
Der Konsum von Alkohol oder Tabak richtet sich nach dem Jugendschutzgesetz. 

§ 8: 
Der Konsum von Drogen ist verboten. 

 
III. Schule/Bildung 

§ 9: 
Du hast das Recht und die Pflicht, zur Schule zu gehen. 

 



§ 10: 
Pünktliche und regelmäßige Teilnahme am Unterricht ist uns wichtig. 

 
§ 11: 

Es ist nicht erlaubt, das Schulgelände während der Schulzeit zu verlassen. 
 

§ 12: 
Jeder hat das Recht, ruhig und ungestört zu lernen. 

 
§ 13: 

Wir unterstützen dich dabei, die für dich bestmöglichen Ziele und Abschlüsse zu 
erreichen. 

 
IV. Freizeit 

 
§ 14: 

Du hast die Möglichkeit einer individuellen Freizeitgestaltung: Sport und Hobbies sind 
dabei von großer Bedeutung. 

 
§ 15: 

Wir bieten viele Möglichkeiten an AGs, Freizeiten und gemeinsamen Ausflügen und 
motivieren dich zur Teilnahme.  

 
§ 16: 

Du kannst dich auf dein Zimmer zurückziehen und/oder Besuch empfangen. 
 

§ 17: 
 Beim Betreten/Verlassen der Gruppe ist es wichtig, sich an-/abzumelden. 

 
§ 18: 

Bei besonderen Begabungen und Interessen unterstützen wir dich. 
 

V. Medien 
 

§ 19: 

Wir fördern dich dabei, im Rahmen des Jugendschutzgesetzes und der FSK, einen 
ausgewogenen Umgang mit Medien zu erlernen.  

§ 20: 
Die vereinbarten Zeiten und weitere Bedingungen sind in den jeweiligen hausinternen 

Medienkonzepten beschrieben.  
 


